
I.	 Tagesordnung	

TOP	1:	Vorlage	des	festgestellten	Jahresabschlusses	und	des	
Lageberichts	der	ABO	Invest	AG,	des	gebilligten	Konzernab-
schlusses	und	des	Konzernlageberichts	sowie	des	Berichts	des	
Aufsichtsrats	jeweils	für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	bis	
31.	Dezember	2015
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jah-
resabschluss und den Konzernabschluss am 12. Mai 2016 
gebilligt. Der Jahresabschluss ist gemäß § 172 AktG mit der 
Billigung durch den Aufsichtsrat festgestellt. 

TOP	2:	Beschlussfassung	über	die	Entlastung	der	Mitglieder	
des	Vorstands	für	das	Geschäftsjahr	2015
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2015 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für 
diesen Zeitraum zu erteilen. 

TOP	3:	Beschlussfassung	über	die	Entlastung	der	Mitglieder	
des	Aufsichtsrats	für	das	Geschäftsjahr	2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung 
für diesen Zeitraum zu erteilen.

TOP	4:	Beschlussfassung	über	die	Bestellung	des	Abschluss-
prüfers	und	des	Konzernabschlussprüfers	für	das	Geschäfts-
jahr	2016
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO ARBICON GmbH & Co. 
KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oldenburg, zum Ab-
schlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäfts-
jahr 2016 zu bestellen.

TOP	5:		Beschlussfassung	über	die	Änderung	der	Geschäfts-
ordnung	des	Beirats	der	ABO	Invest	AG	
Die Geschäftsordnung des Beirats der ABO Invest AG (Beirats-
ordnung) regelt unter anderem die Aufgaben und Rechte des 
durch die Hauptversammlung gewählten Beirats. Nach Absatz 
(1) der Präambel sowie § 5 der Beiratsordnung berät der Beirat 
Vorstand und Aufsichtsrat vor einer Kaufentscheidung und 
kann gegen den Kauf eines Projektes ein Veto einlegen. Nicht 
explizit geregelt ist der Fall des Verkaufs eines Projektes. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu 
beschließen:

a) Die Präambel der Geschäftsordnung für den Beirat der 
ABO Invest AG wird um nachfolgenden Absatz (3) ergänzt.  
Die Absätze (1) und (2) bleiben unverändert.

Präambel: 
„(3) Der Beirat berät Vorstand und Aufsichtsrat gleicherma-
ßen vor einer Verkaufsentscheidung. Er kontrolliert insbe-
sondere die Fortführung der Planungsannahmen in der 
aktualisierten Einzelprojektbetrachtung bis zum Zeitpunkt 
des Erreichens der Gesamtlaufzeit des Projektes von 20 
Jahren, die Bedingungen eines Verkaufsangebots und darauf 
aufbauend die Vorteilhaftigkeit des Verkaufs im Vergleich zu 
der Weiterführung eines Projektes. Der Beirat kann ein Veto 
gegen den Verkauf eines Projektes einlegen. In diesem Fall 
kann der Vorstand eine Entscheidung der Hauptversamm-
lung herbeiführen.“

b)  § 5 der Beiratsordnung wird wie folgt ersetzt:

„§ 5
Empfehlung/Veto des Beirats

(1) Am Schluss einer Beiratssitzung gibt der Beirat eine Emp-
fehlung ab, ob der vorgeschlagene Projektkauf beziehungs-
weise Projektverkauf verwirklicht werden soll. Der Beirat 
kann gegenüber einem geplanten Projektkauf beziehungs-
weise Projektverkauf am Schluss einer Sitzung mit einfacher 
Mehrheit auch sein Veto einlegen.
(2) Liegen dem Beirat keine ausreichenden Unterlagen vor, 
um die in der Präambel (1) niedergelegten Investitionskri-
terien überprüfen beziehungsweise die in der Präambel (3) 
niedergelegte Vorteilhaftigkeit des Verkaufs im Vergleich 
zu der Weiterführung eines Projektes bewerten zu können, 
kann der Beirat die Nachreichung von Unterlagen einfor-
dern. Sobald diese notwendigen Unterlagen vorliegen, ist 
eine neue Beiratssitzung einzuberufen.“

Hauptversammlung	2016
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Wir	laden	unsere	Aktionäre	zur	ordentlichen	Hauptversammlung	unserer	Gesellschaft	am	Mittwoch,	13.	Juli	2016,	
14:00	Uhr,	in	den	Räumen	des	Museums	Wiesbaden,	Friedrich-Ebert-Allee	2,	65185	Wiesbaden,	ein.	



II.	Teilnahmebedingungen

Nach § 121 Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 AktG sind nicht-börsennotierte Ak-
tiengesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe der Firma, 
des Sitzes der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und 
der Tagesordnung sowie der nachfolgenden Adressen verpflichtet. 
Im Übrigen erfolgen nachfolgende Hinweise freiwillig, um unseren 
Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

1.	Teilnahmevoraussetzung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind gemäß § 16 Abs. 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft 
nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres 
Anteilsbesitzes fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden. Die An-
meldung bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer 
Sprache erfolgen. Die Anmeldung und  der Nachweis des Anteilsbe-
sitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 6. Juli 
2016, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nachfolgend genannten Adresse, 
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen (Anmeldestelle):  
ABO Invest AG
c/o AAA HV Management GmbH · Ettore-Bugatti-Straße 31 · 51149 Köln
Fax: +49 2203 20229-11 · E-Mail: ABOINVEST2016@aaa-hv.de

Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist durch einen in 
Textform in englischer oder deutscher Sprache erstellten besonderen 
Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut zu 
erbringen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn 
des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also den 22. Juni 2016, 0:00 
Uhr (MESZ), zu beziehen (Nachweisstichtag).  
Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte für die Hauptversamm-
lung bei ihrem depotführenden Institut anfordern, brauchen nichts 
weiter zu veranlassen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteils-
besitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut 
vorgenommen. Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises 
des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären die 
Eintrittskarten übersandt.

2.	Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die die vorgenannten Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, 
jedoch nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, kön-
nen ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z. B. (auch) durch ein Kre-
ditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person 
ihrer Wahl, ausüben lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine 
Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestell-
ten Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden, bedürfen 
die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht sowie der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform. Ein 
Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden 
kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den 
Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten 
Anmeldung und dem Nachweis des Anteilsbesitzes zugeschickt wird.. 
Die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 
eine der in § 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person mit der 
Stimmrechts-ausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf 
hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder 
Person möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangt, 
weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten 
muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu 
Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.
Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt 
werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die 
Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Für die Erklärung einer 
Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft und ihren Widerruf 
sowie die Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines 
Bevollmächtigten stehen nachfolgend genannte Kontaktdaten zur 
Verfügung:

ABO Invest AG
c/o AAA HV Management GmbH · Ettore-Bugatti-Straße 31 · 51149 Köln
Fax: +49 2203 20229-11 · E-Mail: ABOINVEST2016@aaa-hv.de

Zudem bieten wir unseren Aktionären an, den von der Gesellschaft 
benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter mit der 
Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dies 
nutzen möchten, müssen sich hierzu ebenfalls fristgemäß anmelden 
und den Nachweis des Anteilsbesitzes führen.
Wenn der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 
bevollmächtigt wird, müssen diesem zu jedem relevanten Tagesord-
nungspunkt ausschließliche und eindeutige Weisungen für die Aus-
übung des Stimmrechts erteilt werden. Soweit eine solche Weisung 
fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstim-
mungsgegenstand der Stimme enthalten. Der Stimmrechtsvertreter 
ist verpflichtet weisungsgebunden abzustimmen und nimmt keine 
Vollmachten zur Ausübung weiterer Aktionärsrechte entgegen. 
Einzelheiten wie auch ein Formular zur Vollmachts- und Weisungser-
teilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
erhalten die Aktionäre mit der Eintrittskarte.
Die Vollmacht mit den Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft sollen 
aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum Ablauf des 11. Juli 
2016, 24:00 Uhr (MESZ), bei dem Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft unter der in diesem Abschnitt genannten Adresse, Telefax-
Nummer oder E-Mail-Adresse eingehen.

3.	Anträge	und	Wahlvorschläge	von	Aktionären
Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge 
zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung zu 
übersenden. Sollen die Gegenanträge von der Gesellschaft zugänglich 
gemacht werden, sind sie spätestens 14 Tage vor der Versammlung, 
d.h. spätestens bis zum 28. Juni 2016, 24.00 Uhr (MESZ), an folgende 
Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu richten:
ABO Invest AG, Vorstand
Unter den Eichen 7 · 65195 Wiesbaden
Fax: +49(0) 611 267 65 - 599 · E-Mail: hv@abo-invest.de

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 
Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Wahlvorschläge oder 
Gegenanträge werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
bekannt gemacht.
Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nur dann gestellt, wenn sie 
während der Hauptversammlung gestellt werden. Das Recht eines 
jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge und 
Wahlvorschläge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch 
ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu 
stellen, bleibt unberührt.

4.	Ausgelegte	Unterlagen
Der festgestellte Jahresabschluss, der Lagebericht der ABO Invest AG, 
der gebilligte Konzernabschluss, der Konzernlagebericht der ABO Invest 
AG, der Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das am 31. Dezember 2015 
endende Geschäftsjahr sind den Aktionären vom Tag der Einberufung 
an im Internet unter www.buergerwindaktie.de/investoren/hauptver-
sammlung.html zugänglich und werden während der Hauptversamm-
lung zur Einsichtnahme ausliegen.

Wiesbaden, im Juni 2016
ABO Invest AG
Der Vorstand


